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 Veröffentlicht am 05.02.1975

Norm

StGB §121

Rechtssatz

Geheimnis ist alles, was der Patient dem Arzt zwecks Ausführung des Auftrages anvertraut oder was der Arzt in

Ausübung seines Berufes wahrnimmt. Was hingegen dem Arzt als Privatmann mitgeteilt wird, fällt nicht unter das

Berufsgeheimnis, es sei denn, es werde ihm erkennbar deshalb o5enbart, weil er Arzt ist. Der Inhalt der

geheimzuhaltenden Tatsachen ist nicht streng auf das Medizinische beschränkt. Dem Arzt werden oft eheliche,

beru9iche oder andere persönliche Schwierigkeiten o5enbart. Sie gehören ebenfalls zu dem geheimzuhaltenden

Gegenständen.
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